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H. Jung, F. Deppe, K. H. Tjaden, u. a., 
BDR-DDR Vergleich der Gesellschafls
systeme, Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 
I97 I, 442 S. DM I2,80. 

Bundesdeutsche Analysen des Gesellschafls
systems der DDR waren während des Kal
ten Krieges dessen unmittelbares Instru
ment. Die DDR wurde mit den Kategorien 
der Totalitarismustheorie überzogen, die 
idealisierte bürgerliche Demokratie dem 
sogenannten »Unrecht als System« kon
trastiert. Diesem Feindbild karn die DDR 
freilich in gewisser Weise entgegen: Zum 
Beispiel durch die Form, in der sie auf die 
Arbeiterproteste am 17. Juni 1953, wel
che sich gegen die Festsetzung der Lei
stungsnormcn richteten, reagiertet, wie sie 
Exponenten kritischer sozialistischer In
telligenz (Bloch, Harich, Huchel) , die sich 
Tendenzen zur Parteidiktatur widersetz
ten, ausschaltete. Die Totalitarismustheorie 
allerdings kritisierte diese Repressionsfor
men nicht immanent, von den sozialisti
schen Ansprüchen des DDR-Systems her; 
sie verwarf es apriori, schützte damit den 
Kapitalismus der Bundesrepublik. 
Das vorliegende Buch ist als Absage an 
die Tradition der Totalitarismustheorie 
konzipiert. Es grenzt sich auch von der im 
Zuge der Entspannungspolitik gegenüber 
Osteuropa geänderten »deskriptiv-wert-

1 Listig kommentierte Brecht den 17. Juni: 
.Nach dem Aufstand des 17. Juni! Ließ 
der Sekretär des Schriftstellerverbands! In 
der Stalinallee Flugblätter verteilen! Auf 
denen zu lesen war, daß das Volk! Das 
Vertrauen der Regierung verscherzt habe! 
Und es nur durch verdoppelte Arbeit! Zu
rückerobern könne. Wäre es da! Nicht doch 
einfacher, die Regierung! Löste das Volk 
auf und! Wählte ein anderes?c 
B. Brecht, Gedichte Bd. 7, Frankfurt 1964, 

S·9· 

freien« DDR-Analyse ab, die sich in den 
Materialien zum Bericht zur Lage der 
Nation 19712 und 19723 präsentiert. Die 
Autoren orientieren sich - dem Vorwort 
zufolge - an »marxistischen Forschungs
und Darstellungsweisen«, bestrebt, »die 
qualitativen Unterschiede zwischen den 
Gesellschaftssystemen des Kapitalismus und 
des Sozialismus festzuhalten und abzulei
ten« (10). 
In einem breit aufgefächerten Spektrum 
werden die verschiedenen Elemente des 
DDR-Systems untersucht: von den Ursa
chen der Spaltung Deutschlands, über das 
ökonomische und politische System bis hin 
zu elen infrastrukturellen Bereichen (Bil
dungs- und Gesundheitswesen etc.). Drei 
der 14 Beiträge behandeln das juristische 
Erscheinungsbild der DDR-Gesellschaft. 
Politischer Zweck des Bandes ist, der auto
ritären Entwicklung in der Bundesrepu
blik - sie wird empirisch gut belegt - den 
DDR-Sozialismus als demokratisches Re
versbild entgegenzustellen. Der Schlußbei
trag über »Systemauseinandersetzung im 
nachfaschistischen Deutschland« bezeichnet 
die »positive Einstellung zum realen So
zialismus der DDR« als Stärkung der »de
mokratischen Kräfte« (429) der Bundes
republik. 
Die Autoren vertreten die These, daß durch 
den Wechsel des institutionellen Rahmens 
der DDR-Gesellschaft, der Beseitigung des 
privaten Produktionsmitteleigentums, die 
Produktionsverhältnisse sozusagen unmit
telbar einer »sozialistischen Aneignungs-

2 Bundesministerium für innerdeutsche Bezie
hungen (Hrsg.), Bericht der Bundesregie
rung und Materialien zur Lage der Nation, 
Kassel 1971-

3 Materialien zum Bericht zur Lage der Na
tion 1972, Bundesdrucksache VI/30So, Bonn 
1972. 
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434 weise« (78) unterlägen. Dieses Kurzschluß
verfahren, das das "formelle Mittel« (En
gels)' der Verstaatlichung der Produk
tionsmittel zur Substanz des Sozialismus 
verkehrt, entspringt affirmativer Verblen
dung. Sie läßt ein sozialistisches Problem
bewußtsein, das sich an der Marxschen 
Emanzipationsdimension der Abschaffung 
des Lohnsystems und der entsprechem":n 
Veränderung der politischen Verfassl :lg 
zu orientieren hätte, gar nicht erst auf
kommen. Statt dessen wird die Selbstinter
pretation der DDR repetiert und, unmar
xistisc.~ genug, mit der Realität gleichge
setzt. 
Das Verfahren der Autoren sei an einigen 
zentralen Punkten demonstriert. 
In dem Aufsatz über betriebliche Organi
sation der Produktion wird das in der 
DDR installierte Prinzip der Einzelleitung 
der Betriebe "als Ausdruck des demokra
tischen Zentralismus« (r22) kritiklos ak
zeptiert: als bestünde nicht zumindest das 
Problem, ob der sozialistische Anspruch 
der Selbstregierung der unmittelbaren Pro
duzenten mit der Tatsache, daß die Arbei
ter den Betriebsleiter nicht wählen können, 
er vielmehr von oben eingesetzt wird, ohne 
weiteres vereinbar ist. 
Der Beitrag über bürgerliche und sozia
listische Demokratie kommt zu dem Schluß, 
in der DDR beginne der Staat abzuster
ben: "In der DDR erfolgte eine Stärkung 
und Funktionsveränderung der zentralen 
staatlichen Organe durch die Heranziehung 
immer weiterer Kreise der Bevölkerung zu 
Entscheidungen in einer Weise, die es 
erlaubt, trotz des Weiterbestehens zen
traler Entscheidungsinstanzen von einem 
>Absterben< des Staates bei gleichzei
tiger Steigerung von nichtrepressiven 
Funktionen, die ihm verbleiben, zu spre
chen« (247). Schon im Begriff der »He
ranziehung«, der ein instrumentelles Ver
hältnis zu den Massen einschließt, ist 
diesem Satz sein eigenes Dementi beige
sellt. Von einem Absterben des Staates 
kann im Ernst nicht bei »gleichzeitiger 
Steigerung« seiner »nichtpressiven Funk
tionen« gesprochen werden; denn Absterben 
des Staates meint, daß die assoziierten 
Produzenten die öffentliche Gewalt jegli
cher Form in die Selbstorganisation der 

4 F. Engels, Anti-Dühring, MEW Bd. 2.0, 

Berlin 1972., S. 270. 

Individuen zurücknehmen: dann gibt es 
keine bloß herangezogenen Massen und 
von ihnen unterschiedene zentrale Lei
tungsinstanzen mehr. 
In der Abhandlung zum Verfassungsrecht 
der DDR werden die Grundrechte zu 
Grundpflichten, zu »einem Instrument der 
staatlichen Führung« (294): "Sie (die 
Grundrechte) sind ein objektiv notwendi
ger Beitrag, den der einzelne bei der Ent
wicklung der Produktivkräfte und des So
zialismus zu leisten hat« (294). In einer 
solchen staatssozialistischen Perspektive, 
in der die Grundrechte als bloße Transmis
sionsriemen des Staatsapparats fungieren, 
wird die Frage aus gekreist, ob sozialisti
sche Grundrec.~te Rahmenbedingungen für 
innersozialistische Kontroversen zu garan
tieren hätten. Entsprechend braucht nicht 
erkLirt zu werden, warum genuin sozia
listische Autoren, wie Biermann, Bloch, 
Korsch, Mandel, Lukacs, Trotzki usw., aus 
der DiskESsion in der DDR ausgeschlossen, 
ihre Texte für die dffentlichkeit nicht zu
gänglich sind. 
Leitmotivisch taucht in den Beiträgen 
die Behauptung auf, das Gesellschaftssy
stem der DDR sei - durch die Aufhebung 
des Gegensatzes von privaten Produktions
mittclbesitzern und abhängig Arbeitenden 
- von antagonistischen Widersprüchen frei: 
jeder verfolge mit dem eigenen Interesse 
zugleich das allgemeine Interesse (z. B. 295, 
78). Diese Behauptung eskamotiert das 
Problem der Verselbständigung des Par
teiapparats gegenüber den Massen, die 
für die stalinistische Form der übergangs
gesellschaft charakteristisch war. Implizit 
wird der Partei noch immer unterstellt, sie 
werde vom irrtumsfreien marxistischen 
Weltgeist gesteuert, der den Antagonismus 
von Allgemeinem und Besonderem aufhe
be. 
Diese Einwände, die sich auf das Defiziens 
an sozialistischen Produktionsverhältnissen 
in der DDR und an sozialistischer Demo
kratie beziehen, sollen die qualitativen 
Fortschritte des ostdeutschen Gesellschafts
systems nicht vergessen machen. Die von 
privaten Profitinteressen freie, staatsso
zialistischen Investitionspolitik, insbeson
dere im Bildungs- und Wissenschaftssystem, 
im Gesundheitswesen, auf dem Gebiet der 
materiellen Gleichberechtigung der Frau 
etc., läßt die Infrastrukturpolitik des ka
pitalistischen Staates der Bundesrepublik, 
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die durch prinzipielle öffentliche Armut 
begrenzt ist, progressiv hinter sich; die
sen Aspekt arbeiten die Autoren einsichtig 
heraus. 

Joachim Perels 

Bericht der Bundesregierung und Materia
lien zur Lage der Nation 1972, Heraus
gegeben vom Bundesministerium für inner
detttsche Beziehungen, o. 0., Februar 

1972<' 

Vielleicht 1st es kein Zufall, daß das 
Rechtssystem der DDR 1 Gegenstand der 
•• Materialien« zu einer Zeit ist, in der sich 
die Bundesregierung im Zuge ihrer .neuen 
Ostpolitik« um vertragliche, rechtliche Ab
machungen mit der DDR bemüht, herrsch
te doch bisher bei einem Teil der Bundes
bürger die Ansicht vor, die DDR sei ein 
rechtsfreier Raum einer Willkür- und Un
terdrückungsherrschaft. Mit den »Macht
habern« eines solchen Landes kann die 
Regierung eines Rechtsstaates allerdings 
schwerlich Verträge abschließen, will sie 
nicht in den Ruch eines illusionären Nar
ren oder einer selbst nicht auf das Recht 
bauenden geraten. Mit der Phase der ver
traglichen Regelungen mit der DDR muß
te der Bundesregierung also aus innenpoli
tischen Gründen daran gelegen sein, die 
DDR als Verhandlungspartner in den 
Augen der Bundesbürger aufzuwerten, ihr 
zumindest zu attestieren, daß so etwas wie 
Recht auch in der DDR existiere. Die Ge
fahr hierbei ist natürlich groß. Genscher 
sah sie, wie sich aus einer Intervention er
gibt, stärker als die der SPD angehören
den Minister. Die CDU wartete nur dar
auf, bei der Verfolgung dieses Zieles 
den Verdacht der politischen Nähe oder 

* Die ~Materialien 1972< sind in zwei ver
schieden paginierten, aber sonst identischen 
Ausgaben gedruckt. Im folgenden wird 
nach der um den .Bericht zur Lage der 
Nation 1972« vermehrten gebundenen Aus
gabe, hrsg. v. Bundesministerium für inner
deutsche Beziehungen, Vertrieb: Gesamt
deutsches Institut - Bundesanstalt für ge
samtdeutsche Aufgaben, 53 Bonn I, Ade
nauerallee 10, zitiert. 

1 Offenbar nach einer Sprachregelung wer
den die beiden deutschen Staaten in den 
• Materialien 1972« durchgehend als -Bun
desrepublik Deutschland« oder .DDR« be
zeichnet. In Zitaten ist diese Schreibweise 
beibehalten worden. 

gar Sympathie zur sozialistischen Ord
nung in der DDR auszustreuen, die Re
gierung halte den eigenen Rechtsstaat und 
das freiheitlich-demokratische Grundgesetz 
nicht für die einzig mögliche Staats- und 
Gesellschaftsverfassung. Es ergibt sich also 
als innenpolitische Zielsetzung der .Mate
rialien 1972«, die DDR als Verhandlungs
partner aufzuwerten, ohne zugleich selbst 
auch nur eines entfernten Wohlwollens zu 
dieser Rechtsordnung der DDR bezichtigt 
werden können. Diese gewiß nicht leichte 
Aufgabe sollte und konnte nur die,. Wis
senschaft« lösen mit ihrem apolitischeL\ 
Neutralitätsanschein. Neben der wissen
schaftlichen Politikberatung, ~dem politi
schen Urteil und Handeln bessere Grund
lagen zu geben«', stellen sich die Autoren 
hier in den Dienst der politischen Informa
tion. Das ist sicherlich so weit begrüßens
wert, als politische Instanzen der Wissen
schaft Gelegenheit geben, ihre Erkenntnisse 
zu popularisieren, bedenklicher wird es, 
wenn, wie im vorliegenden Fall, für die 
laufende Arbeit ein politischer Gesprächs
kreis mitwirkt und das Bundeskabinett als 
politische Instanz darüber beschließt, ob 
die von der Wissenschaft gefundenen Er
gebnisse geeignet sind, den Bürgern zur 
Kenntnis gebracht zu werden. 
Die DDR sah als Anliegen der .Materia
lien 1971', »getarnt als Sachanalysen, kon
terrevolutionäre Konzepte gegen den So
zialismus zu entwickeln«.3 Das »Neue 
Deutschland« griff in einern Komentar4 

das Thema auf und schrieb: »Ein Akt 
unverschämter aggressiver Einmischung in 
die Angelegenheiten der DDR ist schließ
lich auch die von der Bonner Regierung 
vorgelegte ,Materialsammlung<.... Der 
Sozialismus ist eine höhere Stufe der ge
sellschaftlichen Entwicklung, von der die 
spätkapitalistischen Zustände durch einen 
weiten Abstand getrennt sind .• über eine 
Stellungnahme zu den »Materialien 1972« 
ist bisher noch nichts bekannt geworden, 
doch dürfte die Ansicht vorweggenommen 
werden können, daß sich diese "Arbeit in 
die z. Z. übliche Verfahrensweise der im
perialistischen ,DDR-Forschung< der BRD 
einpaßt, denn .•• (sie) erkennt Errungen-

! Franke im Vorwort, .Materialien 1972«, S • 
15· 

3 Neues Deutschland, 29. 1. 1971, S. 2. 
4 Neues Deutschland, 30. 1. 1971, S. 2. 
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schaften an, die sich nicht mehr leug
nen ... Das alles kann aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, ... daß (sie) sich in die 
Reform- und Anpassungsstrategie der SPD 
einfügt.«5 
Die Reaktionen in der BRD auf die ~Ma
terialien« waren geteilt. Einige Kommen
tare bescheinigen den Wissenschaftlern und 
der Regierung sachliche Nüchternheit und 
Mut, wobei letzteres weniger den Autoren 
als plus, denn der Vergangenheit als mi
nus angerechnet werden müßte. Die posi
tivste Einschätzung läßt sich in dem Satz 
zusammenfassen: »Erst die Regierung, die 
von dem ausgeht, was ist, hat ein Interesse 
daran zu erfahren, was ist.«5 Von anderer 
Position wurde zu den »Materialien 1971« 
gefragt, »was soll dieser staatlich organi
sierte Lagerausverkauf der westdeutschen 
DDR-Forschung«7 und für die Zukunft 
befürchtet, »daß die Wissenschaftler im 
Dienst der Bundesregierung ... auch wei
terhin mit kritischer Rationalität all die 
>Werturteile<, Tatsachen und Fragestellun
gen ausklammern, die Zweifel an der Lei
stungsfähigkeit der kapitalistischen Gesell
schaftsordnung in der BRD wecken könn
ten«.B Ausführlicher behandelt ein Infor
mationsbericht des »Institut für Marxisti
sche Studien und Forschungen (MSF)«9 die 
»Materialien 1971« und kommt dabei zu 
dem Schluß, sie seien "keine wissenschaft
liche Arbeit, sondern ein außerordentlich 
aufwendiges Instrument unseriöser, unwis
senschaftlicher Propaganda, das der gegen
wärtigen Politik der BRD gegenüber der 
DDR entspricht« und in denen »der west
deutsche Imperalismus sein wirkliches Ge
sicht nicht zeigt. Es kann kein Zweifel 
daran bestehen, daß viele Bürger der BRD 
sich durch die vorsichtige Sprache der >Ma
terialien< täuschen lassen werden«.lO Das 
hat Franke allerdings nicht von der Er-

5 So Heun in einer Besprechung zu Rogge
mann, Die Verfassung der DDR in: doku
mentation der zeit, 1972, Heft 3, S. 28. 

8 So Peter Bender zu den .Materialien 1971« 
im Spiegel 1971, S. Nr. 7 v. 8. 2. 1971, 
S. 145. 

7 J osef Deckers in einer Rezension der .Ma
terialien 1971<, Das Argument 68, 197I 
Heft 9/10, S. 891 f. 

S a. a. 0., S. 894. 
9 Informationsbericht Nr. 6 v. IO. 3. 1971, 

Kritik der .Materialien zum Bericht zur 
Lage der Nation 1971«, (Verfaßt von Dr. 
Kurt Steinhaus), Frankfurt/M., 25 S. 

10 a. a. 0., S. 21 f. 

klärung abhalten können, die »Materia
lien 1971« seien »keinerlei nennenswerte(r) 
Kritik«l1 unterzogen worden. Wäre in die
sem Falle zu fragen, wer laut Franke be
fugt ist, »nennenswerte« Kritik zu üben. 
Vielleicht das Verlagsvorwort eines nach 
den .Materialien 1972« erschienen Bandes 
.Die DDR - Entwicklung Probleme Per
spektiven«12, in dem »dem fachlichen Rang 
und politischen Einfluß nach, über den die 
Verfasser in ihrem Lande verfügen, die 
Beiträge eine Art Selbstdarstellung der ge
sellschaftlichen Verhältnisse in der DDR 
sind. Zugleich sind sie eine Antwort auf 
die Entstellung des politischen, wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Lebens in der 
DDR.«13 In diesem Vorwort heißt es, die 
Entwicklung »zwang auch die der DDR 
feindlichen Politiker und Journalisten zu 
einer sachlicheren Darstellung der nicht 
mehr zu übersehenden und leugnenden Er
folge und Leistungen der Deutschen De
mokrauschen Republik. Das geschieht je
doch, um nicht unglaubwürdig zu werden, 
bei gleichzeitiger systematischer Verschleie
rung und Verfälschung der gesellschaftli
chen Verhältnisse und bei weitgehender 
Ausklammerung der politischen Macht
frage der beiden deutschen Staaten. Die 
Wirklichkeit in der DDR wird trotz ge
wisser sachlicher Darstellung einzelner Tat
sachen und scheinbar >wissenschaftlicher 
Objektivität< nach wie vor als >totalitär< 
verteufelt .• 14 Zwei der 18 Beiträge. Man
fred Gerlach, Stellvertreter des Vorsitzen
den des Staatsrates der DDR, über ~so
zialistische Demokratie« und Kurt Wün
sche, Minister der Justiz der DDR, über 
»die sozialistische Strafrechtspflege in der 
DDR - Ausdruck wahrhafter Humanität«, 
fallen in das Gebiet der »Materialien 
1972« und zeichnen ein weitgehend kon
fliktloses Bild der DDR-Verhältnisse. 
In einem den »Materialien 1972« vorange
stellten knapp einseitigen Absatz »Zur 
Methode« wird als Methode die der »im
manenten Deskription«, soll heißen: »recht
liche Zusammenhänge werden so, wie sie 
sich im jeweiligen Selbstverständnis der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR 

11 Auf der Bundespressekonferenz I9/72 am 
18. 2. 1972, Bonn Pressehaus I, zitiert nach 
dem unkorrigierten Manuskript Bü, S. 18. 

12 Marxistische Taschenbücher, Reihe .Marxis
mus aktuell. 43, Frankfurt/M. 1972. 

13 a. a. 0., S. 8. 
14 a. a. 0., S. 5 f. 
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darstellen, zu erfassen gesucht«15, angege
ben. Weiter werden die »Materialien« als 
»von der beschreibenden Erfassung über
wiegend formaler Strukturen (geprägt) «16 
gekennzeichnet. An einigen Stellen sei so
ziologisches und politologisches Material 
in die Darstellung mit einbezogen worden. 
Von Bewertungen wurde - so Franke17 -
soweit wie möglich abgesehen. In den 
»Materialien I97I« hatte es zu dieser 
Frage geheißen, »das gemeinsame Wissen
schaftsverständnis der wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe« sei »der kritische Ratio
nalismus oder, wie manche sagen, kritische 
Positivismus, der in empirischer Deskrip
tion und Analyse seine Legitimation fin
det«.18 Wegen der in Bezug auf die Wich
tigkeit doch unzureichenden Explikation 
der in den »Materialien 1972« selbstge
machten methodologischen Ausführungen 
sei zum besseren Verständnis auf einen 
zwölfseitigen Beitrag von Ludz aus dem 
Jahre 1971 zurückgegriffen, dessen Vor
stellungen der von ihm geleiteten Arbeits
gruppe explizit oder als nicht mehr reflek
tiertes Vorverständnis zugrunde gelegen 
haben werden. Unter Abwendung vom 
»Totalitarismus als forschungsleitendem 
Konzept., durch das »die Kräfte des so
zialen Konflikts und des sozialen Wan
dels ... lange Jahre verkannt oder nicht 
zureichend untersucht worden« sind, »war 
doch das beigebrachte historisch-empirische 
Material häufig nur Illustration und Be
stätigung für die apriori festgelegten 
Strukturmerkmale«19, bekennt sich Ludz in 
diesem Aufsatz zu einern »kritisch-positi
ven Ansatz«, der »vor allem politische 
und historisch-soziale Zusammenhänge (be
rücksichtigt)« und in den ,.Einsichten in 
die Integrations-, Konflikt- und Wand
lungstendenzen differenzierter Industrie
gesellschaften mit ein(gehen) «. Jedoch spe
zifische »Merkmale der DDR-Gesellschaft 
haben uns - zweitens - dazu veranlaßt, 
bei Untersuchungen dieser Gesellschaft hy
pothetisch von einer autoritär-technokra
tischen Gesellschaftsformation .•. auszu-

15 »Materialien 1972«, S. 19. 
16 a. a. 0., S. 19. 
17 a. a. 0., S. 15. 
18 .Materialien 1971«, S. 34. 
19 Die soziologische Analyse der DDR-Gesell

schaft, in: Wissenschaft und Gesellschaft in 
der DDR, München 1971, S. 12 f. 

gehen«.20 Das für den Ansatz reklamierte 
»kritische« Element stellt sich also als 
bloße Abschwächung vom »totalitären« 
zum »autoritären« forschungsleitenden 
Konzept dar. 
Für die andere Seite wird in den ,.Ma
terialien I972« in einem vorangestellten 
Absatz "Grundversdndnis« »die Identi
fizierung mit den Grundlagen des demo
kratischen und sozialen Rechtsstaates« aus
gesprochen, die »die Ausarbeitung zweifel
los beeinflußt (hat)«.21 Ein Mitglied des 
politischen Gesprächskreises, Ilse Spitt
mann, schreibt zu diesem Punkt: »Hinzu 
kam das Engagement für den demokra
tischen und sozialen Rechtsstaat, das die 
Mitarbeiter weder verleugnen noch zum 
Maßstab aller Dinge machen wollten«.22 
Wenn nicht aller, so doch der systemkon
stituierenden? Unabhängig von der Be
antwortung dieser Zuspitzung ergibt sich 
aus den eigenen li.ußerungen der Betei
ligten, daß in der reklamierten »immanen
ten Deskription« eine verschiedenartige 
Akzentuierung des Untersuchungsansatzes 
je nach Teilbereich BRD oder DDR des 
Vergleichs und damit des Bewertungsmaß
stabes zu verzeichnen ist. Diese Feststel
lung dient hier nicht der Absicht, den 
jeweils gewählten Ansatz zu Gunsten eines 
anderen zu kritisieren, die Diskussion hier
über wird auch auf höherer Ebene wohl 
nicht so bald beendet werden können; es 
bleibt hier nur festzuhalten, daß an die 
beiden untersuchetn Gesellschafts- und 
Rechtsordnungen unterschiedliche Ellen an
gelegt worden sind, wodurch ein metho
disch einwandfreier Vergleich verunmög
licht ist. Dieser Mangel im Ansatz zieht 
sich naturgemäß durch das ganze Werk. 
Es wäre sicherlich interessant, auch die 
BRD mit der Hypothese einer »autoritär
technokratischen Gesellschaftsformation« 
zu untersuchen. Neben den gewiß zu er
wartenden neuen Erkenntnissen würden 
so die Ergebnisse der Teiluntersuchungen 
erst kompatibel. 
In die gleiche Richtung eines unterschied
lichen Vorverständnisses hinsichtlich der 
BRD und der DDR weist auch der Satz: 

~o a. a. 0., S. 13 ff. 
21 »Materialien 1972«, S. 18. 

22 Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt v. 27. 
2. 1972. 
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»Weiterhin wird das Recht in der DDR in 
seiner spezifischen Verbindung mit Ideolo
gie und Politik erst deutlich, wenn es 
der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenübergestellt wird«.23 Lo
gisch aufgeschlüsselt impliziert er die Aus
sage, die Rechtsordnung der Bundesrepu
blik sei nicht in einer »spezifischen Ver
bindung mit Ideologie und Politik. zu se
hen. Vielleicht ist das Recht dann doch vom 
Himmel gefallen oder von außerirdischen 
Wesen gemacht, denn daß die Mitglieder 
des Deutschen Bundestages, soweit erinner
lich Gesetzgeber für die Bundesrepublik 
Deutschland, in keiner spezifischen Ver
bindung zur Ideologie - oder neutraler 
ausgedrüd.t, \'Velranschauung - und Poli
tik stehen, dürfte selbst ihnen neu sein, 
sollte es zumindest Sozialwissenschaftlern. 
Dieses dargelegte erkenntnisleitende Inter
esse und der ergebnispräformierende me
thodische Ansatz haben die »Materialien 
I 972« allerdings nicht vor einer Kritik der 
CDU/CSU bewahrt, die zur »Vorlage 
allein von sogenannten Systemvergleichen « 

kategorisch erklärt, »die Verhältnisse in 
der DDR sind mit den unsrigen nicht 
wertfrei zu vergleichen«, denn »eine solche, 
von politischer Wertung freie Darstellung 
ist geeignet die Menschen in unserem 
Land zu verwirren«.24 CDU-ivldB Wohl
rabe ergänzte als Präsident des Bundes 
der Mitteldeutschen .eine solche politisch 
wertungs freie Information, die Schein und 
Wirklichkeit verwischt und geeignet ist, die 
tägliche Situation zu verharmlosen, kann 
daher die Menschen im freien Teil Deutsch
lands nur verwirren«.25 Die gleiche Ten
denz weist, seriöser formuliert, ein viel
leicht von der FDP angeregter Beitrag der 
»Zeit« mit der überschrift »Kritiklosigkeit 
als ivlethode«26 auf, in dem »die wertfreie 
Gegenüberstellung der Verhältnisse hüben 
und drüben« als »untauglicher Versuch« 
qualifiziert wird. Solche pointierten Stel
lungnahmen zum Problem der Wertfreiheit 
in der Wissenschaft hatte man aus dieser 
Richtung eigentlim nimt erwartet. 
Neben der Frage nam der zugrunde geleg-

23 ,.Materialien 197~C, S. 18. 
24 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundes

tages, Pressereferat, Bonn, 18. 2. 1972. 
25 Erklärung, veröffentlicht am 19. ~. 1972 in 

Berlin. 
26 Nr. 8 v. 25. 2. 1972, S. 4. 

ten Methode verdient auch die nam der 
Strukturierung des dargebotenen Stoffes 
Beamtung. Die »Materialien I972« sind 
in die folgenden Kapitel unterteilt (in 
Klammern jeweils die Namen der Haupt
bearbeiter27): I Verfassung und Staats
remt (Badura, Brunner), II Zivil- und 
Familienremt (Westen), III Wirtsmafts
recht (Pleyer, Simitis), IV Arbeitsrecht 
(Rüthers), V Strafrecht und Krimina
lität (Roggemann, Sack, Schroeder), VI 
Rechtspflege (Schumann, Roggemann) und 
VII EDV, Kybernetik und Recht (Simitis). 
Die Einteilung folgt damit, abgesehen von 
Kapitel VII, der westdeutschen Rechtssy
stematik. Besteht aum bei den verwand
ten Oberbegriffen eine weitgehende über
einstimmung mit der Rechtssystematik der 
DDR, so fällt dom durch diese Systema
tik der in der DDR eigenständige Zweig 
des LPG- und Bodenrechts heraus. Auch 
wird in der DDR das Familienrecht, das 
sich nicht primär als Recht materieller Lei
stungsbeziehungen versteht, als eigener 
Rechtszweig und systematism vom Zivil
remt getrennt behandelt. Ebenso werden 
die Konfliktkommissionen in den Betrieben 
der DDR im Gesetzbuch der Arbeit der 
DDR unter der überschrift »Die Grund
sätze und Organe zur Entscheidung von 
Arbeitsstreitigkeiten« behandelt, während 
die »Materialien I972« sie im Kapitel Ar
beitsrecht unter der überschrift» Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses« hinter dem betrieb
lichen Disziplinarverfahren einordnen. 
Geht man davon aus, daß Systematiken 
einer inneren Struktur des Rechts entspre
chen und die Anordnung einer Darstellung 
bereits selbst Aussagen trifft, ergibt sim, 
daß allein durch die Verwendung der 
bundesrepublikanischen Remtssystematik 
sim das Remt der DDR in dem Maße, in 
dem die Rechtssystematiken differieren, 
ni mt adäquat darstellen kann. In den 
»Materialien I971« hatte es zu dem ver
gleichbaren Problem geheißen, daß »die 
DDR immer an der Bundesrepublik ge· 
messen worden (ist), denn der Vergleim 
ist in der Bundesrepublik und für die Re· 
gierung der Bundesrepublik Deutsmland 
erarbci:et worden«.28 Dieser außerwissen
smaftlime Gesichtspunkt beleumtet die Si· 

27 nach Franke, Bundespressekonferenz 1,)/72, 
S.4 f. 

28 ,.Materialien 1971«, S. 36. 
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tuation der Auftragsforschung und mindert 
den wissenschaftlichen VI eer des Vergleichs. 
über diese Anordnungsfrage hinaus ist das 
Fehlen bestimmter Fragestellungen oder 
deren Problematisierungen zu konstatie
ren, so eingestandenermaßen29 des Bil
dungswesens, der Kriminalitätsursachen, 
und des Strafvollzugsrechts. Weiterhin 
fehlt auch das gesamte Recht des Sozial
und Gesundheitswesens. Fragwürdig er
scheint vor diesem Hintergrund der An
spruch, die Auswahl der behandelten 
Rechtseinrichtungen sei "nach Kriterien der 
gesellscharrspolitischen Relevanz vorge
nommen. 30 oder es handele sich um »In
formation über ausgewählte Bereiche der 
wichtigsten Rechtsgebiete in beiden deut
schen Staaten«.31 
Wenn oben kritisch angemerkt wurde, daß 
dem Vergleich die Systematik des Rechts 
der Bundesrepublik zugrunde gelegt wor
den ist, so ist damit nicht gefordert, ein 
Rechtsvergleich zwischen der BRD und 
der DDR habe sich an der Rechtssystema
tik der DDR zu orientieren und habe bei 
der notwendigen Auswahl diejenigen 
Rechtsgebiete zu berücksichtigen, denen von 
Seiten der DDR größere Wichtigkeit bei
gemessen wird. Es müßte vielmehr ein 
VI eg gefunden werden, der einen Ver
gleich des Rechts der beiden deutschen 
Staaten möglich macht ohne Zugrundele
gung der Systematik einer der beiden 
Rechtsordnungen. Eine synthetische dritte 
zu erfinden, dürfte wenig fruchtbar sein, 
denn sie wäre zu sehr vom individuellen 
Vorverständnis des »Erfinders« abhängig. 
Eine zu diskutierende Möglichkeit könnte 
jedoch sein, nicht eine dogmatische Rechts
systematik zugrunde zu legen, sondern von 
zentralen, exemplarischen Lebensbereichen 
auszugehen, wobei natürlich auch hier die 
erste Schwierigkeit darin läge zu bestim
men, welche Lebensbereiche als zentral und 
exemplarisch anzusehen sind; doch dürfte 
eine Einigung auf allgemeine Bedürfnisse 
wie etwa Ernährung, Kleidung und Woh
nung, wobei eine systemneutrale Betrach
tungsweise hinsichtlich der Bedürfnisdek
kung nicht impliziert ist, erreichbar sein. 
Ein solches Vorgehen hätte überdies den 
Vorteil, Recht in Aktion, d. h. im Zu sam-

29 »Materialien I972<, S. 20. 

30 a. a. 0., S. 19. 

31 a. a. 0., S. I7. 

menwirken von z. B. Straf-, Familien
und Zivil- oder Arbeitsrecht aufzeigen zu 
können. Denn wichtiger als die Frage, aus 
welchem Rechtsgrund eine Leistung gege
ben wird, ist die Frage, ob und in welcher 
Quantität und Qualität ein Bedürfnis be
friedigt wird. Problematischer wird das 
hier erörterte Vorgehen, je abstrakter die 
Bedürfnisbezeichnung und je vielfältiger 
die konkreten Lebensvorgänge werden, die 
zur Ausfüllung einer Fragestellung zu
sammenwirken. So wäre die Frage z. B. 
nach der Stellung der Frau in Familie, Be
trieb und Gesellschaft oder, um ein ande
res Gebiet herauszugreifen, die Personen
und Güterbeförderung mindestens gleich 
relevante Themen, doch in ihrer Operatio
nalisierbarkeit wesentlich schwieriger. Eine 
Lösung dieses Problems kann hier nicht 
angeboten werden; es wäre aber eine für 
den Vergleich von Rechtsordnungen unter
schiedlicher Gesellschaftssysteme weiter zu 
verfolgende Ahernative.32 

Soll man einzelne Kapitel kurz skizzie
ren, ergibt sich für das Kapitel Verfas
sung und Staatsrecht als Leitlinie der Un
tersuchung die Gewaltenteilung mit einer 
eigenständigen dritten Gewalt und poli
tisch konkurrierende Parteien, denen das 
wahlberechtigte Volk als Souverän einen 
zeitlich limitierten Regierungsauftrag er
teilt, wobei der politische Prozeß selbst 
durch das Grundgesetz begrenzt sei. Da
von wird negativ die DDR abgegrenzt, in 
der alle diese unverzichtbaren Elemente 
eines freiheitlichen und demokratischen 
Rechtsstaates nicht vorhanden seien. Das 
den der Gesellschafts- und Staatsordnung 
der DDR zugrunde liegenden Struktur
prinzipien (die führende Rolle der Arbei
ter klasse und ihrer marxistisch -1 eninisti
schen Partei sowie die Gewalteneinheit, 
konzentriert in der Volkskammer als der 
obersten Volksvertretung) innewohnende 
sozialistische Demokratieverständnis und 
die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger 
außerhalb des Wahl- und Klageweges wer
den nicht eigenständig und zusammenhän
gend gewürdigt, so daß eine überprüfung 
des Realisierungsgrades der in der sozia
listischen Diskussion herausgearbeiteten 
und in der DDR in staatlichen Gesetzen 

32 Diese Gedanken gehen zurück auf ein 5e
mmar bei Prof. Dr. Roggemann im S5 
1971. 
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44° und programmatischen Erklärungen und 
Entschließungen der gesellschaftlichen Or
ganisationen enthaltenen Normen der so
zialistischen Demokratie aufgrund der "Be
standsaufnahme« in den »Materialien 
1972« nicht geleistet werden kann. 
Eine typisch juristische Sehweise, die die 
gesellschaftlichen Realitäten aus juristischen 
Gesetzen erklärt statt umgekehrt, begrün
det im Kapitel Zivilrecht das Bestehen der 
"PrivatautOnomie« in der BRD daraus, 
daß "das Prinzip der Vertragsfreiheit, sei
ne Existenz und Geltung ... von der all
gemeinen Freiheitsgarantie des Artikels 2 

Absatz I GG abgeleitet und durch diese 
legitimiert (wird).«33 
Im Kapitel Wirtschaftsrecht ergibt sich 
ein grl!ndlegender Unterschied daraus, daß 
"in der Bundesrepublik Deutschland die 
Rechtsordnung für unternehmerische Be
tätigung eine Reihe von frei wählbaren 
Rech tsformen des Gesellschafts- und Ge
nossenschaftsrechts zur Verfügung (stellt) «, 
während >,die Rechtsformen der wichtig
sten Wirtschaftseinheiten in Industrie und 
Landwirtschaft der DDR die VEB und die 
LPG (sind)«.34 Diese Aussage ist sachlich 
sicherlich zutreffend, die ihr innewohnende 
Tendenz drückt Franke mit den Worten 
aus: »dem werden die sehr viel undiffe
renzierteren rechtlichen Gestaltungen der 
Wirtschaftsbeziehungen in der staatlich ge
planten Wirtschaft der DDR jeweils ge
genübergestellt«35. 
Dem Anspruch der immanenten Deskrip
tion wie aber auch Realität werden die 
Verfasser schwerlich gerecht, mit der Be
hauptung: »die Aufgabe der Genossen
schaften in der DDR wird weniger darin 
gesehen, die Interessen der einzelnen Mit
glieder zu fördern. Sie sollen in erster Li
nie ... Planziele verwirklichen«3B. Für 
eine antagonistische Sehweise von Indivi
duum und Gesellschaft scheint ein theore
tischer Ansatz und der Versuch einer Rea
lisierung, in dem persönliche und kollek
tive Interessen sich weitgehend decken, an
scheinend nicht verständlich. Folgerichtig 
»ermöglichen (die eingeräumten Entschei
dungsrechte der Mitglieder der LPG) eine 
zusätzliche Kontrolle der Genossenschafts-

33 »Materialien 1972«, S. 96. 
34 a. a. 0., S. 1°5. 
35 Bundespressekonferenz 19171., S. 7. 
36 ,.Materialien 1972«, S. 152. 

leitung, die eine Ergänzung der staatli
c.\en überwachung darstellt«.37 
Im entsprechenden Kapitel IV wird dem 
Arbeitsrecht der BRD, das »von der Ver
tragsfreiheit aus(geht) «38 das Arbeitsrecht 
der DDR gegenüberstellt, dadurch gekenn
zeichnet, »der Aufgabenstellung des Ar
beitsrechts als Arbeitserziehungsrecht zu 
entsprechen«.39 In dieses Bild paßt dann 
gut hinein, daß »das Arbeitsrecht der Bun
desrepublik Deutschland keine generelle 
arbeitsvertragliche oder betriebliche Dis
ziplinargewalt über die Arbeitnehmer 
(kennt)«, hingegen: »in der DDR gibt es 
ein ausgebautes zweispuriges System be
trieblicher Disziplinargewalt«4o, womit 
neben dem Betriebsleiter die gesellschaftli
chen Gcric.~te in den Betrieben, die Kon
fliktkommissionen, gemeint sind. Der ein
jährige gesetzliche Arbeitsplatzschutz bei 
unbezahlter Freistellung im Rahmen des 
Mutterschutzes in der DDR wird mit »der 
in der DDR auch für Frauen geltenden 
generellen Arbeitspflicht«41 erkbrt. Abge
sehen von der daraus zu ziehenden Schluß
folgerung, in der BRD stehe die Mehrzahl 
der ungelernten jungen Ehefrauen aus Freu
de am Fließband, ist diese Aussage für die 
DDR unzutreffend, denn eine rechtliche 
Verpflichtung zur Arbeit besteht in der 
DDR nicht. In diesem Kapitel findet sich 
auch ein beliebtes Mittel der politischen 
Auseinandersetzung, die theoretische Basis 
des Gegners so zu überziehen, daß sie ab
surd wirkt. So wird der DDR unterstellt, 
sie ginge davon aus, »daß die tOtale In
teressenharmonie schon von vornherein 
für alle gesellschaftlichen Problemkonstel
lationen besteht. 42 . 
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit 
Kriminologie und Strafrecht, wobei man 
auf den erstaunlichen Standpunkt der Ver
fasser schließen muß, daß aufgrund einer 
engen Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis in der DDR »die Kriminologie an 
wissenschaftlicher Selbständigkeit eingebüßt 
(hat)«.43 Die durch die» Wahrung ihrer ... 
Autonomie«44 gekennzeichnete Kriminolo
gie der Bundesrepublik offenbart ihre 

37 a. a. 0., S. 154. 
38 a. a. 0., S. 165. 
39 a. a. 0., S. 189. 
40 a. a. 0., S. 165. 
41 a. a. 0., S. 190. 
42 a. a. 0., S. 178. 
43 und 44 a. a. 0., S. 232. 
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:>weithin akzeptierte Prämisse«45 mit den 
Worten: »die Existenz von Normen schließt 
den Sachverhalt der Normabweichung mit 
ein. Dies gilt für alle menschlichen Nor
men, auch für die strafrechtlichen. Daraus 
ist die Behauptung herleitbar, daß es keine 
Gesellschaft ohne Kriminalität gibt«.46 Ein 
Nicht jurist wird wohl fragen, ob denn 
nicht vielmehr die strafrechtlichen Normen 
wegen des jeweils als sozialschädlich ange
sehenen Verhaltens existierten statt umge
kehrt. Nach den theoretischen Erörterun
gen kommen die Autoren dann zu den Tat
sachen, daß die Kriminalitätsbelastung der 
DDR eine fallende, die der ERD ein~ 

steigende Tendenz aufweist, bei einem 
jetzigen Stand von 6 : I BRD : DDR. Die
se Aussage stellen sie jedoch unter den Vor
behalt der Unterschiede in der Strafge
setzgebung und den statistischen Metho
den. Vergleichbares findet sich dann bei 
der Zugrundelcgung relativer Verhältnisse, 
etwa, daß »die Jugendkriminalität in der 
DDR relativ einen höheren Stellenwert 
einnimmt als in der BundesrepublibY 
Dieses Phänomen ergibt sich daraus, daß 
bei Anwachsen sowohl der Jugend- als 
auch der Erwachsenenkriminalität in der 
Bundesrepublik in der DDR die Belastung 
jugendlicher Täter stagniert, während die 
gesamte ausgewiesene Kriminalität sinkt. 
Die sicherlich wichtige Frage nach der 
»wiederholten Straffälligkeit« wird für die 
DDR in der Gbersimt 55 mit durm
schnittlich ca. :0% dargestellt. Daß eine 
solche Tabelle für diesen Bereich, der 
letztendlich Prüfstein des Strafvollzuges 
und der Resozialisierungsbemühungen ist, 
für die BRD fehlt, ist vielleimt mit den im 
Text angegebenen ca. 45% Rückfalltätern 
zu erklären. 
Ein Aussagenkomplex im Kapitel Rechts
pflege stellt die wissenschaftliche Qualität 
der »Materialien 1972« in Frage. Im Ka
pitel I wird erläutert, die Rechtswegga
rantie des Artikel 9 Absatz 4 GG sei 
durch einen Hinweis auf die Sonderrege
lung des Artikels 10 Absatz 2 Satz 2 »er
gänzt«.48 Nach dieser euphemistischen Um
schreibung der Tatsache, daß die allgemei
ne Rechtsschutzgarantie durchbrochen ist, 
wird nur drei Seiten weiter unbeeindruckt 

45 und 46 a. a. 0., S. 228. 

47 a. a. 0., S. 242. 

48 a. a. 0., S. 70. 

behauptet, daß >,durch die ,Rechtsschutz
garantie< des Artikels 19 Absatz 4 GG, 
das ,formelle Hauptgrundrecht< des Grund
gesetzes, jedem, der annimmt, durch die 
öffentliche Gewalt in seinen Remten ver
letzt zu sein, der Rechtsweg zu einen zu
ständigen Gericht eröffnet (wird) «49. Dies 
ist sicherlich kein Zufall, denn zur qua
litativen Unterscheidung des Rechtsstaates 
BRD von der DDR bedarf es nach wie 
vor dieser Fiktion. Dies kommt insbeson
dere wieder im Kapitel Rechtspflege zum 
Ausdruc.~, wo in der Zusammenfassung zu 
lesen ist: »das Grundgesetz unterwirft jede 
staatliche Tätigkeit der richterlichen Gber
prüfung«.5o Bei der ersten Behandlung im 
Text, es gäbe in der BRD »keinen justiz
freien (rechtsweglosen) Raum«5!, wird der 
gegenteilige Beweis in einer Fußnote ver
steckt. Bei den folgenden vier Behauptun
gen52 , die durch das Wiederholen sicher 
nicht richtiger werden, fehlt sogar jeder 
Hinweis auf die entgegenstehende Tat
sache, so daß die gesamte Argumentation 
auf tönernen Füßen steht. 
Die hier wiedergegebenen Zitate und an
dere vergleichbare lassen ob ihrer Vielzahl 
die Deutung, es handele sich um bei einer 
solchen umfangreichen Arbeit vielleicht un
vermeidbare Fehlformulierungen, nicht zu. 
Sie machen deutlich, daß in die wissen
schaftlime Abhandlung das positive Ideal
bild der freiheitlic.~-demokratischen Grund
ordnung für die Bundesrepublik Deutsch
land und das negative Idealbild des Ein
parteien-Willkür-Regims für die DDR oft
mals noch eingeflossen sind. Dennoch sind 
die »Materialien 1972~ über weite Strecken 
wegen der zusammengetragenen Daten und 
Fakten nützlich und lesenswert für den, 
der aufgrund anderweitiger Informationen 
weiß, daß die Wirklimkeit in der Bundes
republik nicht nur nach dem rechtlichen 
Gleichheitssatz, sondern aum nach der öko
nomischen Ungleichheit beurteilt werden 
muß. Für die DDR bleibt dem Leser der 
Bereich, der in den »Materialien« als »ideo
logisch« beschrieben wird, unverständlich. 
Hier ist es angezeigt, auf Primärquellen 
zurückzugehen, um Ableitungen und Be
gründungen für Maßnahmen der in der 

49 a. a. 0., S. 73. 
50 :l. a. 0., S 28r. 

51 a. a. 0., S. 282. 

52 :l. a. 0., S. 282, 286, 290, 325. 
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Der Rechtsstatus des Landes Berlin 
Eine umfassende Untersuchung nach dem Viermächte-Abkommen 
von Ernst R. Zivier 
264 Seiten, Snolinband 25,- DM 

Der Internationale Gerichtshof 
Entstehungsgeschichte Analyse Dokumentation (Stand 1972) 
von Hans Wehberg und H.-Waldemar Goldschmidt 
115 Seiten, Snolinband 15,- DM 

Documents on the Arab-Israel Conflict 
The Resolutions of the United Nations Organization 
Die En tschließungen des Sicherheitsrats, der Votlversammlung und 
des Treuhänderrats der Vereinten Nationen zur Nahostfrage 1947-1972 
von Wilhe1m Wengler undJosefTittel herausgegeben 
207 Seiten, 2 Karten, Balacronband 20,- DM 

Die Staatsordnung der DDR 
Gesetzestexte und Einleitungen von Herwig Roggemann 
ca. 350 Seiten, Snolinband 25,- DM 

Die Staatsordnung der Sowjetunion 
Gesetzestexte und Einleitungen von Herwig Roggemann 
296 Seiten, Snolinband 25,- D:>1 

Völkerrechts theorie 
Die gesamte sowjetische Völkerrechtsdoktrin auf ihrem gegenwärtigen 
Stand von Gregorij I. Tunkin 
496 Seiten, Balacronband 60,- D:>I 

See- und AußenhandeIs-Schiedsgerichtsbarkeit 
der Sov.jetunion 
Texte mit übersetzungen und Einleitungen von J .P. Waehler 
72 Seiten, Snolinband 10,- DM 

Gutachten zum Internationalen Familien- und Erbrecht 
von Wilhelm Wengier 
920 Seiten in 2 Bänden, 160,- DM 

Die Gesetzgebung der sozialistischen Staaten 
Gesetzestexte mit übersetzungen und Einleitungen 
Loseblattwerk bisher in 3. Lieferung hrsg. von H. Roggemann 

Die Gesetzgebung der DDR 
Gesetzestexte und Einleitungen von Fachjuristen 
Loseblattwerk bisher in 2. Lieferung hrsg. von H. Roggemann 

Die Hochschulgesetze der Welt 
Texte und übersetzungen hrsg. von W. Wengier und J. Tittel 
Loseblattwerk bisher in 6. Lieferung, Preis pro Seite 0,25 DM 
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DDR Handelnden würdigen zu können. 
Daß empirische Befunde hinsichtlich der 
DDR ein Desiderat bleiben, sei mit den 
Autoren der ~Materialien«, wenn auch aus 
anderen Motiven, bedauernd festgestellt. 
Wenn Minister Franke im Pressedienst 
seiner Partei über die »Materialien 1972« 
schreibt, »alles in allem: eine nüchterne 
Arbeit, die mit den vielen Fakten, die sie 
bietet, dem engagierten Demokraten in un
serem Lande Unterlagen für das eigene 
Urteil und Rüstzeug zum Engagement 
für den demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat sein kann«53, sollte die Frage 
erlaubt sein, ob das »Rüstzeug« nicht mit 
dem Rost des Antikommunismus behaftet 
ist. Immerhin hält Franke es für nötig, 
dieser »nüchternen Arbeit. im Vorwort 
vorsorglich die Glaubwürdigkeit abzuspre
chen: »Im Vertrauen darauf, daß Texte 
und Tatsachen für sich selbst sprechen 
können, ist nicht an jeder einzelnen Stelle 
dieser Materialien darauf hingewiesen wor
den, daß die Rechtswirklichkeit häufig -
insbesondere in der DDR - von der dar
gestellten Rechtsnorm abweicht.« 

Ulrich Lohmann 

Autorenkollektiv, Leitung Joachim lvfichas, 
Arbeitsrecht der DDR, Eine systematische 
Darstellung und Erläuterung des Gesetz
buches der Arbeit der DDR, Staatsverlag 
der DDR, 2. Auflage BeTlin I970, 78I 
Seiten, I2,- Mark. 

Die Präambel des GBA' setzt einen hohen 
Anspruch: Das Gesetz »fixiert die Rolle 
der Arbeit zum Nutzen der Gesellschaft 
und jedes einzelnen«. Die »Freiheit und die 
sozialen Rechte des einzelnen« werden ga
rantiert. 
Ausgehend vom Text des GBA und seiner 
Erläuterung im Lehrbuch soll untersucht 
werden, ob und wieweit das Arbeitsrecht 
der DDR den Werktätigen tatsächlich als 
freien Produzenteneigentümer behandelt. 

• 3 SPD-Pressedienst P XXVIII35 (-Ijahr. 2. 

1972 / ks). 
1 Gesetzbuch der Arbeit der DDR vom 

Il. 4. 6, (GBL I, S. 27) mit mehreren 
li.nderungen. 
Textausgabe, hrsg. vom Staatlidten Amt für 
Arbeit und Löhne beim Ministerrat, Staats
verlag der DDR, Berlin 197r. (Ein for
maler Mangel des Lehrbuchkommentars be
steht darin, daß der Text des GBA fehlt.) 

Eine weitergehende kritische überprüfung 
anhand der realen Arbeits- und Lebens
bedingungen begegnet - vorerst - unlös
baren Schwierigkeiten. Der Mangel an 
exakten Detailkenntnissen »ohne alle My
stifikation und Spekulation« (Marx) zwingt 
zur vorwiegend immanenten Darstellung 
und Kritik. 
Die streng an den Gesetzesaufbau ange
lehnte systematische Darstellung verzich
tet auf eine Nachzeichnung der Entwick
lung, die das Arbeitsrecht nach '945 in 
der SBZ und DDR genommen hat. Der 
pauschale Hinweis auf den »gradlinigen 
Weg der ständigen Vervollkommnung der 
staatlichen Planung ... , der immer brei
teren demokratischen Mitwirkung der 
Werktätigen und ihrer Gewerkschaften ... 
und der Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen« (30, 3 I) muß ange
sichts der Stalinismusperiode bis Ende der 
50er Jahre zumindest als eine Verdunke
lung erscheinen. Die stalinistische Erstar
rung markiert ebensowenig einen vorwärts
orientierten Fortschritt wie die Anstren
gungen zu deren überwindung;2 diese las
sen sich am ehesten mit W. Hofmann als 
ein »Fortschreiten durch Rückgriff« auf 
überwunden geglaubte Prinzipien wie die 
der ökonomischen Hebel, der materiellen 
Interessiertheit, des Marktes, Berriebsge
winns, Vertrags systems oder des Leistungs
lohns charakterisieren.3 Diese historische 
Enthaltsamkeit entspricht allerdings der in 
der DDR geübten Praxis, den Werdegang 
in den eigenen Gründerjahren weitgehend 
auszuklammern. Z. B. steht die von R. 
Schneider4 '957 angekündigte ausführliche 
Arbeitsrechtsgeschichte noch aus. Allerdings 
gibt es mittlerweile einen Anhaltspunkt 
dafür, daß der Zwang zur Verleugnung 
des - importierten - Stalinismus nachlälk5 

Die jetzt gegebene Chance zur Lösung von 
dieser Vergangenheit ermöglicht der DDR 

2 vgl. W. Ho/mann, Stalinismus und Anti
kommunismus, 4. Auf1., Frankfurt/M. 1970, 
S. 39, 56 f. 

3 W. Ho/mann, a. a. 0., S. 123, Il4 . 
4 Geschichte des Arbeitsredtts der DDR, Ber

lin 1957, Vorwort. 
5 Nach einem Besdtluß des ZK der SED von 

Anfang '972 soll der Lehrbuchwettbewerb 
im Bcreidt der Produktivkraft Wissenschaft 
eingeführt worden sein. Die Monopolität 
bisheriger Kollektivdarstellungen - wie übri
gens auch des hier behandelten »Arbeits
rechts der DDR. - wäre damit beendet. 
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444 in zunehmendem Maße, auch in den For
men auszudrücken, was ihrem Gesellschafl:s
system, dem Sozialismus, historisch dem 
Wesen nac.."t eignet. 6 

Mit einer irgendwie gearteten Konvergenz
these hat dies nichts zu tun7 ; für das Ar
beitsrecht steht fest, daß der grundlegend 
veränderte Charakter der Arbeit jede ma
terielle Vergleichbarkeit der Arbeitsrechts
ordnungen in BRD und DDR ausschließt.8 

Die menschliche Arbeitskraft ist hier frei 
verfüg- und handelbare Ware der priva
ten Produktionsmitteleigentümer, dort ist 
sie - wenigstens dem eigenen Anspruch 
nach - Mittel zur Selbstverwirklichung der 
Werktätigen und zur Vermehrung des ge
sellschaftlichen und persönlichen Reichtums 
(4I, 3I1). Die von Ausbeutung befreite 
Arbeit weist dem sozialistischen Arbeits
recht eine aktive Rolle bei der Entfaltung 
der Produktivkräfte und der allseitigen 
Verbesserung der Lebensbedingungen zu 
(Präambel, § lAbs. z GBA). Mit dieser 
zentralen Funktion unvereinbar sind die 
gängigen Definitionen des Arbeitsrechts im 
Kapitalismus als eines »Sonderrechts der 
fremdbestimmte Arbeit leistenden Perso
nen« oder - im Begriff noch entlarvender 
- eines »Arbeimehmerschutzrechts«.9 Die 
unredliche Gegenüberstellung formal ähn
licher Institute wie z. B. des Arbeitsver
trages oder der KündigunglO ignoriert de
ren jeweilige Abhängigkeit vom gesamt
geseIlschaftlichen Hintergrund, etwa von 
der prinzipiellen krisenbedingten Unsicher
heit der Arbeitsplätze, vom sozial-caritati
ven Charakter staatlicher »Arbeitnehmer
schutzvorschriften« oder - vor allem - von 
den Bewegungsgesetzen des »westlichen« 
Monopolkapitals. Der notwendige Blick 
durch äußerliche übereinstimmungen hin-

6 Dazu näherW.Hofmann, a.a.O., S. II5ff., 
126. 

7 W. Hofmann, ebda. 
8 Trotz aller verbaler Vorsicht vergleichen 

indessen die Verfasser der .Materialien 
zur Lage der Nation 1972« (Bericht der 
Bundesregierung und ... , hrsg. vom Bun
desministerium für innerdeutsche Beziehun
gen, Bonn 1972) munter die bei den Ar
beitsrechtsordnungen, wenn auch scheinbar 
nur »formal«; vgl. ebda. S. 19, 166, Rand
note JI4 und das Kapitel IV: Arbeitsrecht. 

9 vgl. stellvertretend Söllner, Arbeitsrecht 2. 

Aufl. Stuttgart usw., 1971, S. I}, 14. 
1a vgl. Materialien ... , a. a. 0., (Fußn. 8), 

Randnoten 33Iff. u. 356ff. 
11 dazu auch W. Hofmann, a. a. 0., S. 17, 126, 

151· 

durch auf den unversöhnbaren Gegensatz 
der beiden Systeminhalte11 macht deutlich, 
daß einem seiner Intention nach aktiven 
Erziehungs- und Gestaltungsrech t in der 
DDR ein passives Konflikt- und soziales 
Hilfsrecht in der BRD gegenübersteht. 
Immerhin gibt es auch bereits sprachlich 
aufschlußreiche Differenzierungen, die mit 
dem Begriff »Arbeitsverhältnis« belegt wer
den sollen: In der DDR erfaßt dieser Be
griff die Gesamtheit der Konditionen, unter 
denen Arbeit geleistet wird, während mit 
»Arbeitsrechtsverhältnis« ausschließlich die 
rechtliche Seite der Beziehungen zwischen 
Werktätigem und Betrieb bezeichnet wird. 
Demgegenüber enthüllt sich der ideolo
gische Gehalt des im kapitalistischen Ar
beitsrecht gebräuchlichen Begriffs »Arbeits
verhältnis«: mit der beabsichtigten Asso
ziation, es handele sich dabei um eine bloß 
rechtliche Beziehung zwischen privatauto
nomen Partnern »Arbeitnehmer« und »Ar
beitgeber«, werden die tatsächlichen Be
dingungen des Verkaufs der Ware Arbeits
kraft verschleiert. 
Doch wird trotz des grundlegenden Sy
stemunterschieds die Frage nicht obsolet, 
inwieweit der einzelne eines Schutzes nur 
dort bedarf, wo ihn die Lohnarbeit zu 
einem »seelenlosen Arbeitstier entwür
digt«12, ihm die Subjekrqualität also vor
enthalten wird. Grundlagen und Funktio
nen des Arbeitsrechts der DDR müssen 
daher beleuchtet werden. 
Die rechtliche Regelung der Arbeitsver
hältnisse in der DDR basiert auf der poli
tischen Macht der Arbeiterklasse, dem so
zialistischen Eigentum an den Produk
tionsmitteln und der sozialistischen Plan
wirtschaft (§ I Abs. I, S. I GBA).13 Das 
Arbeitsrecht dient als wichtiger Hebel zur 
Entfaltung und Entwicklung des sozia
listischen Gesellschaftssystems (36). Zu
gleich sichert es die Grundrechte der Werk
tätigen auf dem Gebiet der Arbeit (§ I 

Abs. I, S. z GBA). Aufgrund der in den 
Einzelregelungen14 feststellbaren Präpon-

12 Pottho/f, Probleme des Arbeitsrechts, Jena 
I9u, S. 15· 

13 vgl. dazu F. Deppe, Probleme der betriebli
chen Organisation der Produktion in BRD 
und DDR, in BRD - DDR, Vergleich der 
Gesellschaftssysteme, Köln 1971, S. 93 ff. (5. 
96). 

14 Z. B. §§ u (Mitwirkung), 39 (Lohn), 61 
(Ausbildung), 67 (Arbeitszeit) oder 106 (Ar
beitsdisziplin). 
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deranz des gesamtgesellschaftlichen Inter
esses an der Planerfüllung, der Steige
rung der Arbeitsproduktivität etc. ist da
mit die Rangfolge prinzipiell geklärt: die 
noch nicht überflüssig gewordene Sicherung 
der Rechte der Werktätigen folgt der in
tentional primären gesamtökonomischen 
Hebelwirkung nach. Sichtbare Konsequenz 
ist der durchgehende Gebrauch des Impera
tivs und des Appells. So klar diese Form 
genereller Ausdruck der Erziehungsfunk
tion sozialistischen Rechts ist, so deutlich 
werden hieran die Gefahren: jeder Miß
stand oder jede Rechtsverletzung sind spie
lend mit rückständigem Bewußtsein erklär
bar (107, 61 I); systembedingt - struktu
relle Fehler könnten leicht von der gesell
schaftlichen (Seins-)Ebene in die indivi
duelle (Bewußtseins-)Sphäre verlagert und 
so verdeckt werden. 
Nach Ansicht des AutOrenkollektivs ten
dieren die sozialistischen Arbeitsverhältnis
se in Richtung einer realen Produktions
demokratie (13 3). Neben den objektiven 
Bedingungen in den sozialökonomischen 
Grundlagen bedarf es danach zur Ver
wirklichung und Nutzung dieser Demo
kratie der subjektiven Einsicht der Produ
zenten, daß Interessengegensätze und Wi
dersprüche als nicht-antagonistische über 
das Prinzip des demokratischen Zentralis
mus zu lösen sind. » Vielmehr widerspiegeln 
sie (die Arbeitsstreitigkeiten) die dynami
sche Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaft, die durch den Kampf zwischen 
Neuem und Altem bestimmt wird nnd sich 
im ständigen Auftreten und. Lösen von 
nichtantagonistischen Widersprüchen voll
zieht« (6ro). Zum Komplex der demo
kratischen Teilhabe an der Planung und 
Produktion fordert das Lehrbuch, daß sie 
als Grundrecht und -pflicht der Werktäti
gen nicht einem hochspezialisierten Gre
mium von Technokraten vorbehalten blei
ben darf. (3I2). 
Gegen die stets hervorgehobene Einheit 
von individuellen und gesellschaftlichen 
Interessen scheint der Satz zu kontrastie
ren, daß im Mittelpunkt des sozialistischen 
Arbeitsrechts der werktätige Mensch steht. 
(39) Welche Richtung dieses Postulat hat, 
ergibt sich aus der Beschreibung der hohen 
Verantwortung jedes Werktätigen für die 
kollektive Produktion gegenüber der Ge
sellschaft. »Der sozialistische Staat erzieht 
die Werktätigen zur sozialistischen Arbeits-

disziplin, indem er ihnen - gestützt auf 
die Gewerkschaften - die Rolle des einzel
nen und des Arbeitskollektivs bei der Stei
gerung der Arbeitsproduktivi6t und der 
Gestaltung der sozialistischen Arbeitsver
hältnisse bewußt macht. Dazu bedient er 
sich vornehmlich des Arbeitsrechts.« (476) 
Nun geht es aber bei der Anwendung 
arbeitsrechtlicher Regeln »nicht darum, ob 
irgendetwas aus dem Wortlaut gesetzli
cher Bestimmungen zwingend ableitbar ist. 
Die Aufgabe besteht vielmehr darin, einem 
dringenden Bedürfnis der gesellschaftlichen 
Praxis mit rechtlichen Mitteln Rechnung zu 
tragen.« (339)16 Die Ambivalenz einer 
solchen Rechtsanwendungsregel liegt auf 
der Hand. Gleichviel, ob sie auf ein Grund
recht der Werktätigen i. S. des § I Abs. r, 
S. 2 GBA oder auf einen der zahlreichen 
»Rechtsappelle« bezogen wird, ihre Bri
sanz liegt in der Bestimmung des »dringen
den Bedürfnisses der gesellschaftlichen Pra
xis«. Gelingt hierbei keine effektive und 
durchsetzbare Beteiligung durch die Pro
duzenten, bleibt zumindest potentiell die 
Schutz- und Sicherungsfunktion des Ar
bei tsrechts auf der Strecke. 
Der Lehrbuchverfassern kommt es indessen 
viel eher auf die Hervorhebung des er
zieherischen Charakters des GBA an. Die 
damit verbundene Wandlungsf:ihigkeit des 
sozialistischen Arbeitsrechts hat aber auch 
eine objektiv notwendige Komponente, 
wenn es um seine Anpassung an veränder
te Bedingungen im Rahmen der wissen
schaftlich-technischen Revolution, d. h. der 
Systemautomatisierung und der komple
xen sozialistischen Rationalisierung geht. 
Neue Formen und Inhalte der Teilnahme 
der Werktätigen an der Planung und Lei
tung müssen entwickelt werden; die ge
genseitige Bindung im Arbeitsprozeß, die 
Kollektivität kann sich verändern; die 
AutOmatisierung kann z. B. herkömmliche 
Kollektive auflösen und andere Zusam
menschlüsse bedingen. (II 5). 
Das Hauptaugenmerk der Kritik hat sich 
nun darauf zu ricinen, ob arbeitsrechtliche 
Sicherungen zugunsten der Werktätigen 
bestehen, die auf eine wenigstens tenden
zielle Beseitigung der im Stalinismus anzu-

15 VgI. dazu Deppe, a. a. 0., S. 118; auch 
HaTTer! Jung, Das ökonomische System in 
der BRD und der DDR, in a. a. O. (Fußn. 
13), S. 35 ff., S. 39, 78 f. 
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treffenden menschlichen Entfremdung'7 

(die mit der Entfremdung des Arbeiters 
im Kapitalismus nur die Erscheinung ge
mein hat) und des Warencharakters der 
Arbeitskraft hindeuten. Dies soll an zwei 
Regelungsbereichen geprüft werden: dem 
Recht auf Arbeit und der Arbeitsplatzsi
cherung (r) und der Leitung des Betriebes 
einschließlich der Mitwirkung der Werk
tätigen (2). 
r. Das in der Verfassung (Art. 24) und im 
GBA (§ 2 Abs. r) allen Bürgern gewähr
leistete Recht auf Arbeit wirft die Frage 
nach der effektiven Arbeitsplatzbereitstel
lung und -sicherung auf. Das Recht auf 
einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl 
existieren »entsprechend den gesellschaft
lichen Erfordernissen und der persönlichen 
Qualifikation«. Eine zwangsweise Arbeits
platzverpflichtung gibt es nicht'8• Der 
Staat garantiert mittels Strukturpolitik 
und Standortverteilung der Produkcions
stätten allen Bürgern die Wahrnehmung 
ihres Rechts auf Arbeit. Die Einrichtung 
von Arbeitsplätzen wird von gesellschaft
lichen Erfordernissen bestimmt. (145) Not
wendige strukturpolitische Entscheidungen 
können einen Arbcitsplatz- oder Betriebs
wechsel oder die Aufnahme einer neuen 
Tätigkeit erforderlich machen. '9 Der darin 
für betroffene Werktätige enthaltene Kon
fliktstoff wird ausschließlich mit der »An
wendung von materiellen und moralisch
ideellen Hebeln, durch politisch-ideolo
gische überzeugungsarbeit« (r42) und mit 
dem Verweis auf die staatlich gesicherte 
Vollbeschäftigung20 praeventiv bereinigt. 
Will der Werktätige aus beliebigen Grün
den keine Xnderung seiner Arbeits- und 
Lohnbedingungen hinnehmen, wurden also 
alle Hebel erfolglos angesetzt, helfen offen
sichtlich nur Sanktionen weiter, die den 
Vorschriften über die Arbeitsdisziplin oder 
dem Arbeitsvertrag (Muster: S. r6r-163) 
entnommen werden können. Während bei 
der vorübergehenden übertragung einer 

16 Vom Autorenkollektiv zitiert aus Pogodda/ 
Bossmann, Die Rechtspflicht zur Qualifizie
rung und die Qualifizierungskosten, Arbeit 
und Arbeitsrecht 1968, S. 40. 

17 Vgl. dazu W. Hofmann, a. a. 0., S. 921f. 
18 Verfassung der DDR, Dokumente, Kommen

tar, Berlin 1969, Bd. II, S. 69. 
19 Verfassung der DDR, Bd. II, a. a. 0., S. 
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20 Ebda. 

anderen Arbeit (§§ 24-29 GBA) der Werk
tätige durch eine »Besitzstandsklausel« (§ 
27 Abs. 3 GBA) geschützt ist, entfällt eine 
solche bei einem im gesellschaftlimen In
teresse abzuschließenden Xnderungsvertrag 
(siehe S. r 83 f.). 
Neben dem grundsätzlim anzustrebenden 
Aufhebungsvertrag als Mittel zur Auf
lösung eines Arbeitsvercages (§ 3 r Abs. I 

GBA) bestehen die frist gemäße Kündigung 
und die frisclose Enclassung als diszipli
narisches Mittel fort. Der Betrieb darf nur 
kündigen, wenn der Werktätige keine an
dere Arbeit im Betrieb übernehmen kann. 
(§ 31 Abs. 4 S. 2 GBA). Jede Kündigung 
oder Enclassung bedarf der vorherigen Zu
stimmung der zuständigen Gewerkschatts
leitung; bei deren Verweigerung entschei
det die übergeordnete Gewerkschaftslei
tung endgültig (§ 34 Abs. 2 und 4 GBA). 
Ist ein Arbeitsrechtsverhälcnis durch Kün
digung oder Entlassung beendet worden, 
hat der Werktätige zwar noch das Rechts
mittel des Einspruchs, doch befindet er sich 
in einer Lage, in der er nur bei besserer 
Beachtung der betrieblichen und gesell
schaftlichen Erfordernisse und der Arbeits
disziplin einen angemessenen Arbeitsplatz 
wird finden können. Wie entscheidend sol
cher Besserungswille für die eigene Repro
duktion ist, zeigt sich daran, daß Geld
leistungen aus der Sozialversicherung u. a. 
nur ,.bei vorübergehendem unverschulde
tem Verlust eines Arbeitsplatzes« gewährt 
werden (§ 102 lit. d) GBA). 
Arbeitsrechclim und sozialökonomisch ist 
das Recht jedes Bürgers auf (irgend) einen 
Arbeitsplatz in der DDR gesichert. Geht 
es aber um ein angemessenes, individuell 
gewünschtes Arbeitsverhältnis, so steht die 
geforderte übereinstimmung der gesell
schaftlichen und persönlichen Interessen im 
Vordergrund. Im Konflikcfall überwiegen 
die Belange des Betriebes (der Volkswirt
smaft, der Gesellschaft), so daß von einer 
konkret-individuellen Arbeitsplaezsiche
rung nicht gesprochen werden kann. Daß 
eine dahingehende Forderung in der lang
fristigen Perspektive theoretisch verfehle 
wäre, weil der Sozialismus mit dem ent
wickelten gesellschaftlichen Bewußtsein sei
ner Bürger steht und fällt, sei nur am 
Rande vermerkt. 
2. Xhnlich problematisch wirkt der eigene 
Verständnishintergrund bei der Betrach
tung der Befugnisse des Betriebsleiters, d. h. 
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der Frage nach der »Herrschaft im Be
trieb«. 
Der umfassenden Verantwortung der Lei
ter für den Betrieb und die Produktion 
entspricht ihr Weisungsrecht gegenüber al
len ihnen unterstellten Werktätigen (§ 9 
Abs. 3 GBA). Es reicht bis zum Erlaß von 
arbeitsrechtlichen Normativakten, also 
Rechtsnormen mit »wertendem« fordern
dem und motivierendem Charakter«. (105) 
In der Leistungshierarchie soll der nach ge
ordnete Leiter nicht übersprungen werden: 
»Im Interesse der Autorität des unmittel
baren Vorgesetzten muß daher in der Re
gel das Weisungsrecht auch durch ihn aus
geübt werden«. (109) Der Werktätige ist 
nach § 106 Abs. 2 lit. e) GBA zur Befol
gung aller Weisungen verpflichtet. Bei 
überschreitung der Weisungsbefugnis (Ge
setzes- oder Zuständigkeitsverstoß) des 
Leiters hat er das Recht und die Pflicht, 
die Weisung nicht zu befolgen. (lIO) Wich
tigstes Leistungsinstrument ist die Arbeits
ordnung (§ 107 GBA); sie entsteht »unter 
Mitwirkung der Werktätigen«, wird "im 
Einvernehmen mit der Betriebsgewerk
schaftsleitung (BGL)« in Kraft gesetzt,. 
konkretisiert die Pflichten der Werktätigen 
und sorgt für eine straffe Arbeitsorganisa
tion im Betrieb. (483) 

über die allgemeine moralische Pflicht des 
einzelnen zur Mitwirkung bei Planung und 
Leitung (§ 2 Abs. 2 GBA) gehen seine 
unmittelbaren Möglichkeiten offenbar nicht 
hinaus, wenn seine konkreten Arbeits- und 
Lohnbedingungen festgelegt werden. 
Die Mitwirkungsrechte sollen in Form ver
schiedener Kollektive ausgeübt werden: 
in formal gewerkschaftsunabhängigen Ge
sellschaftlichen Räten, Produktionskomi
tees und ökonomischen Aktivs, sowie über 
die Gewerkschaftsorgane: Vertrauensleute, 
Abteüungsgewerkschaftsleitung (AGL), 
BGL und ständige Produktionsberatungen. 
Deren Rechte sind im Gesetz eingehend 
beschrieben, soweit die Mitwirkungsberei
ehe betroffen sind; zur Durchsetzung im 
einzelnen wird schlicht auf die Prinzipien 
der sozialistischen Demokratie verwiesen 
(z. B. 112). 
Zur Vermeidung von Mißverständnissen 
soll klar gesagt werden, daß die Mitbe
stimmung im Kapitalismus und die Betei
ligung der Werktätigen im entwickelten 
Sozialismus keine gemeinsame Basis haben. 
Da es im zweiten Fall weder den Gegen-

satz von Kapital und Arbeit gibt: noch 
irgend eine durch Mitbestimmung einzu
schränkende Machtposition des Kapitals, 
kann hier nur die »Selbstbestimmung« der 
Produzenten die Grundlage für die Be
wertung des Systems abgeben.21 Daß diese 
in der DDR weder vollendet ist, noch etwa 
im Sinne des jugoslawischen Modells der 
Arbeiterselbstverwaltung angestrebt ist, 
läßt sich an der Einrichtung der verschie
denen gesellschaftlichen Kontrollorgane so
wie der Erinnerung der Gewerkschaften 
an ihre Schutz- und Sorgefunktion22 able
sen. 
Prinzip und Ausgestaltung der Einzellei
tung in der DDR sollen eine Verselb
ständigung subjektiver Interessen unmög
lich machen: »Einzelleitung und kollektive 
Beratung im Sozialismus sind zwei einan
der beeinflussende und ergänzende Seiten 
sozialistischer Leitung«23. Wessen Gewicht 
im Fall der Nichtübereinstimmung beider 
Seiten überwiegt, dürfte mit der im Zwei
fel dominierenden Stellung der Betriebslei
tung entschieden sein. Solange die Voraus
setzung, daß die »Arbeit zum gesellsdJafi
licben und eigenen Nutzen« (§ 2 Abs. 2 

GBA) freiwillig geleistet wird, nicht bei 
allen Bürgern erfüllt ist, bleibt die Frage 
nach einer - spezifischen - Entfremdung 
der Arbeit im Sozialismus bestehen; diese 
wurde bislang offensichtlich nur in Jugo
slawien diskuticrt.2~ Das Leitungskonzept 
in den Betrieben der DDR spricht jeden
falls noch nicht für die Realisierung einer 
effektiven Produzentendemokratie. 
Das Arbeitsrecht der DDR gewährt allen 
arbeitsfähigen Bürgern einen Arbeitsplatz. 
Ihre Stellung in der Produktion ist weit
gehend eine Funktion ihres sozialistischen 
Bewußtseins. Die Voraussetzungen zu des
sen Entwicklung sind gegeben; wer aber, 
aus welchen Gründen auch immer, die Ein
sicht in die Notwendigkeit sozialistischer 
Produktion und seiner aktiven Teilnahme 

21 Vgl. F. Deppe, a. a. 0., S. 129. 

22 Vgl. W. Ho/mann, a. a. 0., S. 100, 10r. 

23 Politische Okonomie des Sozialismus und 
ihre Anwendung in der DDR, Berlin 1969, 

S. 715. Vgl. dazu besonders F. Deppe, 
a. a. 0., S. 122 ff. 

24 Markovic, P. Vranicki, G. Petrovic; vgl. 
dazu Gramatzki, Theorie und Praxis der 
jugostawischen Arbeiterselbstverwaltung, Ar
beitsheft 6 der hessischen Landeszentrale 
für politische Bildung, Wiesbaden 1972, S. 
4 ff. 
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daran nicht aufbringt, läuft Gefahr. eher 
von den erzieherisch-disziplinarischen Vor
schriften des GBA als von den gewäh
renden und schützenden erfaßt zu werden. 
Ein prinzipieller Einwand gegen das so
zialistische Arbeitsrecht der DDR kann 
dies nicht sein; das auf der Erziehbarkeit 
der Menschen aufbauende System ist in 
sich geschlossen und läßt für denjenigen 
keine EinbruchsteIlen gesellschaftsfeindli
cher Praktiken erkennen, der von der Mög
lichkeit und Richtigkeit der übereinstim
mung persönlicher und gesellschaftlicher 
Interessen ausgeht. 
In der übergangsphase, für die eine Häu
fung von Sollens-Sätzen und Imperativen 
charakteristisch ist, fehlt eine Organisa
tion gesellschaftlicher Machtausübung, wel
che die historischen Bedingungen in In
stanzen der Vermittlung und des Ausglei
ches divergierender Interessen einfängt. 

Joachim Heilmann 
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